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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung Gnevkow (Entscheidung) 22.05.2024 Ö 
 
Sachverhalt 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gnevkow hat am 17.01.2024 den Entwurf und die 
Auslegung des Bebauungsplans Nr. 1 „Solarfeld am Pappelberg“ beschlossen. 
Die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde den gesetzlichen Bestimmungen des 
Baugesetzbuches entsprechend durchgeführt. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 3 Abs. 2 BauGB wurde keine Stellungnahme abgegeben. 
Der Inhalt der im Ergebnis der Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen ist in der als 
Anlage 1 beigefügten Abwägungstabelle aufgeführt. Die Stellungnahmen wurden geprüft; sie 
sollen entsprechend der jeweiligen Empfehlungen in der Abwägungstabelle behandelt 
werden. 
Vom Ergebnis der Abwägung sind diejenigen, die Stellungnahmen abgegeben haben, unter 
Angabe der Gründe zu unterrichten. Die Mitteilung bzw. Einsichtnahme soll spätestens nach 
Inkrafttreten des Bebauungsplans erfolgen bzw. ermöglicht werden. Die nicht 
berücksichtigten Stellungnahmen sind bei der Vorlage des Plans mit einer Stellungnahme 
der Gemeinde vorzulegen. 
Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben dies 
eigenverantwortlich anzuzeigen. 

Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gnevkow beschließt: 
1. Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurden 
geprüft und deren Behandlung wird entsprechend der jeweiligen Empfehlungen in der 
Abwägungstabelle (Anlage 1) beschlossen. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB wurde keine Stellungnahme abgegeben. 
2. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die im Rahmen der Beteiligung 
eine Stellungnahme abgegeben haben, sind über das Ergebnis der Abwägung durch die 
Möglichkeit zur Einsichtnahme bzw. Mitteilung zu informieren. 
  



 

Finanzielle Auswirkungen 
im lfd. Haushaltsjahr:     in Folgejahren:     

             
   x nein      x nein   ja 

             
    ja       einmalig    
             

          jährlich wiederkehrend 
                    

Finanzielle Mittel stehen: 

             

    stehen zur Verfügung unter    stehen nicht zur Verfügung  

           

  Produktsachkonto:     
Deckungsvorschlag: 
Produktsachkonto:   

       

  Bezeichnung:     Bezeichnung:    

   
  
  

  
 
      Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

             
                    

Haushaltsmittel: 
  
  Haushaltsmittel:     

  
Soll gesamt:   Soll gesamt:     

Maßnahmesumme: 
  
  Maßnahmesumme:   

noch verfügbar: 
  
  noch verfügbar:     

 
Erläuterungen: Sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan trägt der Investor 
 

 

 

Anlage/n 
1 134726_PrüfungStellungnahmen_2.TÖB-BP1_20240507_SR öffentlich 

 
 



ENTWURF 
BEBAUUNGSPLANS NR. 1 „SOLARFELD AM PAPPELBERG“ 

STELLUNGNAHME/ ANREGUNGEN ZUM ENTWURF ERGEBNIS DER PRÜFUNG 
 

Datei: 134726_PrüfungStellungnahmen_2.TÖB-BP1_20240507_SR Seite 1 von 51 

TÖB 1, S. 1 Amt für Raumordnung und Landesplanung MV 02.02.2024  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 1 „Solarfeld am Pappelberg“ der 
Gemeinde Gnevkow werden - auf Grund des positiven Bescheids über die 
Zielabweichung, durch das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tou-
rismus u. Arbeit M-V - seitens des Amtes für Raumordnung und Landes-
planung Mecklenburgische Seenplatte keine Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung entgegengehalten 
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Die Einleitenden Worde des Landkreises werden zur Kenntnis genommen 
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Der Hinweis zu den zu erfüllenden Maßgaben des Zielabweichungsbescheides 
werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zum Satzungsbeschluss soll eine schriftliche Bestätigung der Obersten Landes-
planungsbehörde vorliegen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes wurde begonnen, die Frühzeitige Betei-
ligung hat im Zeitraum 12.02.2024 bis zum 15.03.2024 stattgefunden. 
 
Die Satzung des Bebauungsplanes soll nach § 8 Abs.4 als vorzeitiger Bebau-
ungsplan gefasst werden. 
 
Die Genehmigungspflicht des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs. 2 BauGB durch 
die höhere Verwaltungsbehörde – hier: Landkreis Mecklenburgische Seenplatte – 
vor Rechtskraft der Flächennutzungsplanänderung wird zur Kenntnis genommen 
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Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um einen einfachen Bebauungsplan im 
Sinne des § 30 Abs. 3 BauGB. Da im vorliegenden Fall Festsetzungen für die Art 
(s. Kap. 5.1) und das Maß (s. Kap. 5.2) der baulichen Nutzung sowie über die 
überbaubaren Grundstücksflächen (s. Kap. 5.3) getroffen werden, nicht aber für 
die örtlichen Verkehrsflächen, handelt es sich hierbei per Definition um einen ein-
fachen Bebauungsplan gem. § 30 Abs. 3 BauGB. Dies wird im Begründungstext 
angepasst. 
 
 
 
 
Der Bezug zum Höhenbezugssystem DHHN20016 wird textlich in der Planzeich-
nung ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Berechnungen werden überprüft und angepasst. 
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Der korrigierte multifunktionale Kompensationsbedarf wird überarbeitet und ange-
passt. 

 

 

 

 

Die Kompensationsmaßnahmen innerhalb des GB werden dargestellt, die Außer-
halb liegenden werden separat dargestellt und eindeutig bezeichnet. 

 

 

Die Dokumente zur dauerhaften Sicherung der Kompensationsmaßnahmen au-
ßerhalb des Geltungsbereiches werden vor Umsetzung der Maßnahme der UNB 
vorgelegt. 
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Für die Kompensationsmaßnahmen K1 und K4 wird ein Pflanzplan in die Begrün-
dung des B-Plan sowie Textteil der Planzeichnung aufgenommen, welcher mit der 
unteren Naturschutzbehörde entsprechend den Anforderungsvoraussetzungen der 
HZE (Nr. 2.21) abgestimmt wurde. 

 

Für die Kompensationsmaßnahmen K2 und K3 wird ein auf den Standort abge-
stimmter Pflegeplan / Nutzungskonzept in die Begründung aufgenommen, welcher 
mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis zu V1 wurde in der Planzeichnung und angepasst. 
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Der Hinweis zu V2 wurde in der Planzeichnung und angepasst. 

 

Der Hinweis zu V3 wurde ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis zu den Lerchenfenstern wird zur Kenntnis genommen und in der Be-
triebsphase berücksichtigt und umgesetzt. 

 

Die ökologische Baubegleitung wird in der Bauphase realisiert. 

 

 

 

 

 

Die Begründung zu den Hinweisen wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Bestätigung zur Verträglichkeit des Vorhabens mit den benachbarten FFH-
Gebiet DE 2244-302 „Kleingewässerlandschaft Gültz“ wurde in der Begründung 
ergänzt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die präquartäre Schollen sind in der Planzeichnung nachrichtlich dargestellt und 
von dem Vorhaben nicht betroffen. Sollten weitere Schollen im Zuge der Baumaß-
nahmen gefunden werden, wird die UNB informiert. 
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis zum Immissionsschutz wurde zur Kenntnis genommen und in der 
Begründung ergänzt. 

 

 

 

In der Baugenehmigungsphase wird sich für eine der zwei Varianten in der Modu-
lausrichtung entschieden, die dafür notwendigen Blendschutze, welche im Fach-
bericht enthalten sind werden umgesetzt. 
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Der Hinweis zum Sorgfaltsgebot des § 5 WHG bei allen Vorhaben und Maßnah-
men, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer (Oberflächengewässer, Grund-
wasser wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 

Die bodenkundlichen Baubegleitung (BBB) findet sich in den Vermeidungsmaß-
nahmen unter V7 wieder. Sie wird in der weiteren Planung sowie in der Bau- und 
Betriebsphase umgesetzt. 

 

Der Hinweis zu Kapitel 10 Bodenschutz / Altlasten wurde zur Kenntnis genommen, 
der Text wurde in der Begründung überarbeitet. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise bezüglich des Denkmalschutzes werden zur kenntnis 
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Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen und werden in der Bau-
phase berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 

Die Hinweise zum Umgang mit Kampfmitteln, sollte diese vorgefunden werden, 
werden zur Kenntnis genommen und in der Bauphase berücksichtigt. 

 

 

Die Hinweise zu den Wechselrichtern werden in der weiteren Belegungsplanung 
und in der Bauphase berücksichtigt und umgesetzt. 

 
In der Baugenehmigungsphase wird die Sicherstellung der Löschwasserversor-
gung dargestellt. Die örtliche Feuerwehr wird die Zugängigkeit zum Vorhaben 
sowie einen Lagebplan nach DIN 14095 erhalten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise der unteren Verkehrsbehörde werden zur Kenntnis genommen. 
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Das Gesundheitsamt hat keine weiteren Anmerkungen und Hinweise. 
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Durch die Zustimmung des Ministeriums für Wirtschaft. Infrastruktur, Toursimus 
und Arbeit zum eingereichten Antrag auf eine Zielabweichung ist das Vorhaben 
mit den Zielen der Raumordnung vereinbar. 
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Es wird sichergestellt, dass die umliegenden landwirtschaftlichen Flächen bei der 
Umsetzung des Vorhabens weiter zu bewirtschaften bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um einen einfachen Bebauungsplan im 
Sinne des § 30 Abs. 3 BauGB. Da im vorliegenden Fall Festsetzungen für die Art 
(s. Kap. 5.1) und das Maß (s. Kap. 5.2) der baulichen Nutzung sowie über die 
überbaubaren Grundstücksflächen (s. Kap. 5.3) getroffen werden, nicht aber für 
die örtlichen Verkehrsflächen, handelt es sich hierbei per Definition um einen ein-
fachen Bebauungsplan gem. § 30 Abs. 3 BauGB. Dies wird im Begründungstext 
angepasst. 
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Die Zuwegung zu SO1 wird durch eine entsprechende Sondernutzungserlaubnis 
nach Straßen- und Wegegesetz MV (StrWG MV) sowie eine Wegebaulast auf 
Flurst. 144/1, Flur 4, Gemarkung Letzin gesichert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der unbefestigte Weg, welcher aktuell dem Flurstück 282, Flur 2, Gemarkung 
Letzin verläuft, liegt außerhalb der Baugrenzen und ist von dem Vorhaben nicht 
betroffen, er verbleibt an Ort und Stelle.  
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Im Zuge der weiteren Projektplanung ist die Zuwegung über die Flurstücke 134 u. 
169, der Flur 2, Gemarkung Letzin, rausgefallen. Alternativzuwegungen werden 
vertraglich gesichert. 

 

 

 

SO3 hat zusätzlich die Zweckbestimmung Anwendung regenerative Energien, der 
östliche Bereich des Sondergebietes SO3 kann dementsprechend nicht ohne wei-
teres SO2 zugeordnet werden 

 

Die FF-PVA wird so errichtet, dass sie den notwendigen Maßnahmen zur Zieler-
reichung an dem betroffenen, nach WRRL berichtspflichtigen Wasserkörper 
UTOL-1750 Strehlower Bach nicht entgegensteht. 

 

Die Maßnahme der WRRL UTOL-1750_M11: „Reduzierung der Landentwässe-
rung, Wasserrückhalt und Extensivierung" wird in den Plangebieten berücksichtigt. 

 

Bei der Wahl der baulichen Anlagen werden die Auflagen der Maßnahme WRRL 
UTOL-1750_M11: „Reduzierung der Landentwässerung, Wasserrückhalt und Ex-
tensivierung" berücksichtigt. 

 

Die Begründung wird zur Kenntnis genommen 
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Mit der UNB haben Abstimmungen zum Umgang mit diesen Kohlenstoffhaltigen 
stattgefunden. Es wurde sich darauf geeinigt, dass durch die bodenkundliche 
Baubegleitung die Betreuung der Kohlenstoffhaltigen Böden ausreichend gesi-
chert sind und dass dadurch die Umsetzung des Vorhabens durchgeführt werden 
kann. Eine schriftliche Bestätigung liegt vom 12.10.2023 vor. 
 
Bei der Überbauung von Moorböden mit der PVA können entsprechende Flächen 
vorübergehend nicht wieder vernässt werden. Aktuell und absehbar gibt es auch 
ohne eine Überbauung der Flächen keine Initiative zur Wiedervernässung der Flä-
chen oder auch nur eine Bereitschaft der Grundstückseigentümer oder bewirt-
schaftenden Landwirte hierzu.  
In Anbetracht der unmittelbaren Nähe zu der Fernbahnstrecke ist eine Genehmi-
gung für eine Wiedervernässung der Flächen fraglich. 
Der Schluss, dass bereits durch eine – sowieso lediglich vorübergehende - nicht 
Wiedervernässbarkeit der Flächen ein „negativer klimatischer Effekt“ eintreten 
würde, kann nicht nachvollzogen werden. 
Die Errichtung und der Betrieb der geplanten PVA und damit auch der vorliegende 
Bebauungsplan, der hierfür die planungsrechtlichen Voraussetzungen schafft, 
dienen dem Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland, der gemäß §2 
Erneuerbare Energien Gesetz im deutlich überragenden Interesse steht. 
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Das LUNG gibt keine Stellungnahme ab. 
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Die Auflagen wurden textlich in die Planzeichnung und den Begründungstext über-
nommen und werden im Weiteren berücksichtigt.  

 

 

 

 

 

 

Die Begründung wird zur Kenntnis genommen. 
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Die verkehrliche Erschließung über die vorhandenen Wege wird vertraglich gesi-
chert. 

 

Vom Straßenbauamt Neustrelitz liegen keine Bedenken vor. 
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Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr hat 
keine Einwände. 
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Im Planbereich befinden sich zurzeit keine Telekommunikationslinien der Deut-schen Tele-
kom AG. 
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Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Mit dem Vorhabenträger wurde sich auf Folgendes geeinigt, eine abschließende 
E-Mail vom 15.03.2024 liegt vor:  

 

o Es wird ein bebauungsfreier Schutzstreifen um die Rohrleitung von 20 m (je-
weils 10m in beide Richtungen) eingehalten; 

o In einem erweiterten Abstandskorridor zwischen dem o.g. 20m-Schutzstreifen 
und dem 50 m Bereich (jeweils 25m in beide Richtungen zur Rohrleitung) 

wird die Bebauung erst (Bedingung) ab 01.07.2025 ausgeführt, um die Mög-
lichkeit zu eröffnen bis dahin ggf. nötige Reparaturarbeiten an der Pipeline 

durchzuführen. Die Notwendigkeit und der Umfang der Reparaturarbeiten 
wird erst im Zuge eines sog. Diagnose-Molchlaufes und dessen Auswertung 
im Sommer 2024 spezifisch festlegt; Es ist für den erweiterten Abstandskor-
ridor sicherzustellen, dass bei Havarie- und sonstigen Reparaturfällen an 
der betreffenden Stelle die Module innerhalb von 5 Tagen demontiert werden 

können, sodass die Reparaturarbeiten durchgeführt werden können 

o Wechselrichter innerhalb der Baugrenzen sind so zur Pipeline anzuordnen, um 
eine Wechselwirkung mit der Pipeline möglichst auszuschließen; 

o Querungen mit der Pipeline (sowohl Kabel als auch Leitungen) werden nur auf 
Antrag bei der PCK eingerichtet. Für Kabelkreuzungen gilt hierbei, dass diese 

nur unterhalb (Unterkreuzen) in einem Abstand von mindestens 60 cm zuläs-
sig sind; Bzgl. der Überfahrung der Pipeline werden die Vorgaben von PCK 
eingehalten 

o Die Zugänglichkeit im Schutzstreifen ist sicherzustellen, bei Einzäunungen 
zum Beispiel durch eine Doppelschließung, wobei eine Anmeldung bei Bege-
hungen erfolgen wird   
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Lageplan mit Trassenverlauf 
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Im Planbereich SO1 befinden sich keine Telekommunikationsanlagen, es beste-
hen keine Einwände. 
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Im Planbereich SO2 befinden sich keine Telekommunikationsanlagen, es bestehen 
keine Einwände. 
 
 



ENTWURF 
BEBAUUNGSPLANS NR. 1 „SOLARFELD AM PAPPELBERG“ 

STELLUNGNAHME/ ANREGUNGEN ZUM ENTWURF ERGEBNIS DER PRÜFUNG 
 

Datei: 134726_PrüfungStellungnahmen_2.TÖB-BP1_20240507_SR Seite 33 von 51 

TÖB 17, S. 3 Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH / Vodafone 01.03.2024  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Planbereich SO3 befinden sich keine Telekommunikationsanlagen, es bestehen 
keine Einwände. 
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Es sind keine Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH betroffen. 
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Die IHK Neubrandenburg hat keine Anmerkungen oder Hinweise. 
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Der Wasser- und Bodenverband (WBV) „Untere Tollense / Mittlere Peene“ stimmt 
dem Vorhaben grundsätzlich zu. 

 

Es befinden sich sowohl offene als auch verrohrte Gewässer 2. Ordnung im Be-
reich des B-Plan-Gebietes. Die vorhandenen Gewässer L 130 D und BU 96 finden 
in der Planzeichnung und in der Begründung Berücksichtigung. 

 

 

Die geforderten Mindestabstände werden eingehalten, die Erreichbarkeit zur Un-
terhaltung des Gewässers werden gewährleistet.   
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Das vorhandene Drännetz wird beachtet und intakt gelassen bzw. gehalten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das vorhandene Drännetz wird beachtet und intakt gelassen bzw. gehalten. 
 
 
 
 
 
 
Dass die Stellungnahme keine wasserrechtliche Erlaubnis im Sinne des WHG 
darstellt wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der WBV wird an der weiteren Planungs- und Bauphase beteiligt. 
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Die Anlage des WBVs bezüglich der Gewässer 2. Ordnung wird zur Kenntnis ge-
nommen, die Gewässer sind nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen. 
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Die Einführungen des BUND werden zur Kenntnis genommen. 
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Der Absatz zum Gemeinwohn und Wertschöpfung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Absatz zum Standortkonzept wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Absatz finanzielle Beteiligung wird zur Kenntnis genommen. 
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Der Absatz Potenzial für Klimaschutz & Naturschutzwird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sondergebiete werden mit einer GRZ von 0,75 festgesetzt. Der Versiegelungs-
grad durch die Modulaufständerung liegt bei kleiner 1 %. 
Der Reihenabstand wird durch den Modulbelegungsplan in der Baugenehmigungs-
phase festgelegt. 
 

Der Abstand der Modulunterkante zur Geländeoberfläche sowie die Modultischtie-
fe ist vom Modultyp abhängig.   
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Die Ausrichtung sowie Neigung der Module wird im Modulbelegungsplan in der 
Baugenehmigungsphase festgelegt. 

 

Die Recyclingfähigkeit ist Hersteller abhängig und wird in der Baugenehmigungs-
phase berücksichtigt. 

Der Satz zu V5 und V6 wurde in der Planzeichnung und in der Begründung er-
gänzt. 

Die Pflege der Grünflächen wird im Pflegekonzept, welches mit der unteren Natur-
schutzbehörde abgestimmt wird, dargestellt. 

Die Pflege der Grünflächen wird im Pflegekonzept, welches mit der unteren Natur-
schutzbehörde abgestimmt wird, dargestellt. 

 

 

Die Abstimmung zur Einfriedung des Vorhabengebietes mit Hecken wurde mit der 
unteren Naturschutzbehörde geführt. 

 

 

 

Durch die Lage des Vorhabengebietes wird keine Blendwirkung erwartet. 

Die Zuwegungen/Verkehrsflächen werden in luft- und wasserdurchlässiger Bau-
weise errichtet, z.B. in Form von Schotterrasen.  

Über eine Beleuchtung der Anlage wird in der Baugenehmigungsphase entschie-
den. 

Die Entscheidung über den Typ der PV-Module wird in der Baugenehmigungspha-
se getroffen. 
Ein rückstandsloser Rückbau ist Maßgabe zum positiven Zielabweichungsbescheid. 
Er ist in der Planzeichnung und dem Begründungstext festgesetzt. Als Folgenutzung 
ist die Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt. 
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Die Begrüßungen und weiteren Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Die zeichnerische Darstellung der Kompensationsmaßnahmen aus den Maßnah-
menkarten wurde in die Planzeichnung übertragen und bezeichnet. 
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Die einleitenden Worte der DB AG werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Geltungsbereich liegen keine Flurstücke, die sich im Besitz der DB befinden. 
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Es wurden mögliche Blendwirkungen durch die FF-PVA berechnet. 
Zwei Varianten inklusive Blendschutz stehen für die Umsetzung des Vorhabens 
zur Verfügung. 
 
In der Baugenehmigungsphase wird sich für eine Variante entschieden, die dazu-
gehörigen Blendschutzmaßnahmen werden umgesetzt werden. 
 
 
 
 
Die Weiteren Belange im Bezug auf das Bahngelände werden zur Kenntnis ge-
nommen und berücksichtigt. 
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Gegen den Bebauungsplan Nr. 1 "Solarfeld am Pappelberg" der Gemeinde Gnev-
kow besteht seitens des Eisenbahn-Bundesamtes aus planrechtlicher Sicht keine 
Bedenken. 
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Die Stellungnahme vom 17.05.2023 wurde entsprechen ergänzt. 
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Die Einführung des Eisenbahn Bundesamtes wird zur Kenntnis genommen. 
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TÖB 39, S. 4 Eisenbahn-Bundesamt 17.05.2023  

 

 
 
Die grundlegenden Forderungen werden berücksichtigt und eingehalten. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es wurden mögliche Blendwirkungen durch die FF-PVA berechnet. 
Zwei Varianten inklusive Blendschutz stehen für die Umsetzung des Vorhabens 
zur Verfügung. 
 
In der Baugenehmigungsphase wird sich für eine Variante entschieden, die dazu-
gehörigen Blendschutzmaßnahmen werden umgesetzt werden. 
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im Bereich des o. g. Vorhabens befindet sich kein vom SBL Neubrandenburg ver-
walteter Grundbesitz des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 
 
Die Forstbehörde sowie die untere Naturschutzbehörde und das Staatliches Amt 
für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte sowie das Landes-
amt für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV wurden beteiligt. Die Stellungnah-
men liegen vor und wurden berücksichtigt. 
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